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Norm

JagdG Stmk 1986 §24 Abs3;

JagdRallg;

LWKG Slbg 1970 §4 Abs1 lita;

LWKG Slbg 1970 §4 Abs1 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Hinsichtlich der "Kammerzugehörigkeit" iSd Stmk LWKG 1970 ist nicht etwa erforderlich, dass die im

Gemeindejagdgebiet gelegenen Grund=ächen für sich die Zugehörigkeit ihrer Eigentümer zur Kammer begründen,

vielmehr reicht es, dass der Eigentümer solcher Flächen kammerzugehörig ist, auch wenn etwa das Eigentum an den

im Gemeindejagdgebiet gelegenen Flächen allein (etwa wegen eines 1 ha nicht übersteigenden Ausmaßes) die

Kammerzugehörigkeit nicht begründen würde. Das bedeutet, dass Grundstücke mit einer 1 ha nicht übersteigenden

Fläche nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen.
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